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P O S T U L A T von Daniel Heierli (Grüne Zürich), Kathy Steiner (Grüne, Zürich) und Silvia 

Rigoni (Grüne, Zürich) 
 
betreffend Kontrolle der Qualität ärztlicher Gutachten 
__________________________________________________________________________ 
 
Wir fordern den Regierungsrat auf, einen Bericht zu erstellen über die Qualität ärztlicher Gut-
achten, die für Behörden im Kanton Zürich erbracht werden. Er soll insbesondere Auskunft 
über folgende Fragen geben: 
 
1. Erfüllt die Oseara AG Aufgaben für die Kantonspolizei Zürich? Gibt es eine Leistungsver-

einbarung zwischen der Kantonspolizei und der Oseara AG? Wie lautet diese? Beinhaltet 
sie auch Anforderungen an die Ausbildung der tätigen Ärzte? Welche? 
 

2. Falls es eine solche Leistungsvereinbarung gibt: Wie wird ihre Einhaltung überprüft? Ge-
lingt es der Oseara AG, die Vorgaben der Vereinbarung zu erfüllen? Gedenkt der Regie-
rungsrat, allfällige Versäumnisse der Oseara AG tatenlos hinzunehmen?  
 

3. Nicht nur die Polizei, auch Staatsanwaltschaft, Gerichte und andere Behörden benötigen 
ärztliche Gutachten und Beurteilungen in hoher Anzahl. Haben die verschiedenen kanto-
nalen Behörden gemeinsame Qualitätsstandards für ärztliche Gutachten und ähnliche 
Tätigkeiten? Gibt es solche Standards direktionsübergreifend in der Verwaltung? Gibt es 
sie in einzelnen Direktionen? Wenn ja, wie sehen solche Standards aus? 
 

4. Wie wird vorgegangen, wenn zusätzlich zum behördlich veranlassten medizinischen Gut-
achten ein zweites, von der Gegenseite veranlasstes Gutachten vorliegt, welches zu ei-
nem abweichenden Resultat kommt? Gibt es Verfahren für die Einschätzung der Seriosi-
tät und Verlässlichkeit von Gutachten? Kann der Regierungsrat garantieren, dass in sol-
chen Fällen nicht willkürlich das den Behörden genehmere Gutachten berücksichtigt 
wird? 

 
Für den Fall, dass dieser Bericht Mängel zutage bringen sollte, fordern wir vom Regierungs-
rat, die vorgesehene Behebung derselben ebenfalls aufzuzeigen und unverzüglich in die 
Wege zu leiten. 
 
 Daniel Heierli 
 Kathy Steiner 
 Silvia Rigoni 
 
Begründung: 
 
Ärztliche Gutachten, die von Behörden in Auftrag gegeben werden, können für die Betroffe-
nen einschneidende Konsequenzen haben. Die Erwartung, dass diese Gutachten von ein-
wandfreier Qualität sind, ist deshalb naheliegend und gerechtfertigt. Gleiches gilt für ärztliche 
Beurteilungen wie Hafterstehungsfähigkeit, Transportfähigkeit oder Einschätzung der Suizi-
dalität. Verschiedene Zeitungsberichte haben nun in letzter Zeit Bedenken bezüglich der 
Oseara AG hervorgerufen. Da diese Firma gemäss den Zeitungsartikeln auch für den Kanton 
Zürich tätig ist, drängt sich die Frage auf, wie der Kanton Zürich die Qualität der Leistungser-
bringer in diesem Bereich überprüft und garantiert. 
 
Begründung der Dringlichkeit 
 
Es werden laufend ärztliche Gutachten und Beurteilungen angefertigt, darunter wohl auch 
solche von ungenügender Qualität. 
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